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Die Überbauungsordnung beinhaltet: 

» Überbauungsplan      M. 1:1000 

» Überbauungsvorschriften mit Leitlinien  

Baudirektion Burgdorf 
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Überbauungsvorschriften zum Überbauungsplan Thunstrasse 
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A) Ziele und Abgrenzung 

 

 
 Art. 1 

 
Grundsatz 1 Das Areal Thunstrasse bildet zusammen mit dem Gebiet der Überbau-

ungsordnung XIV „Burgergasse“ einen Quartierteil, verbunden durch ge-

meinsame Erschliessung und Aussenräume sowie dem Wöschhüslibach in 

ihrer Mitte. Die Bebauung des Areals Thunstrasse soll den Qualitäten der 

benachbarten Bebauung Rechnung tragen und gleichzeitig inhaltliche Frei-

räume schaffen für experimentelles Wohnen. Basierend auf diesen Leitideen 

bildet die Überbauungsordnung Thunstrasse die Grundlage für die nachhal-

tige städtebauliche Weiterentwicklung des Quartiers.  

 
Ziele 2 Die Ziele, die durch die Überbauungsordnung unterstützt werden: 
 - qualitativ gute bauliche Ergänzung des bestehenden Quartiers 

- Schaffung von Voraussetzungen für experimentelles Wohnen mit selbst-

ständigen Baufeldern für Baugemeinschaften 
 - oekologische Bauweise und Umgebungsgestaltung 

- koordinierte Anbindung an die Verkehrserschliessung mit reduzierter 

Parkplatzzahl 
  
Mittel 3 Die Mittel um diese Ziele zu erreichen sind: 
 - Die Berücksichtigung der besonderen Vorschriften der Überbauungsor-

dung und der Leitlinien zum Bauen mit Baugemeinschaften 
 - die planerischen Grundlagen und Vorschriften der Stadt Burgdorf 
 -  die Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Eigentümerschaften 

 
Verantwortung 4 Die Bauherrschaften und die Projektverfassenden tragen gemeinsam mit 

der Baubewilligungsbehörde die Verantwortung für das Erreichen der Ziele 

und Qualitäten. Die einzelnen Bauvorhaben werden mit den vorliegenden 

Überbauungsvorschriften koordiniert. Innerhalb dieses Rahmens gehört das 

Ausschöpfen eines breiten Gestaltungsspielraums zum Konzept des experi-

mentellen Wohnens.  

 
 Art. 2  

 
Geltungsbereich 1 Die Überbauungsordnung gilt für das im Überbauungsplan gekennzeich-

nete Gebiet (Perimeter ZPP 27).  

 
  
Stellung zur Grundord-
nung 

2 Soweit die Überbauungsordnung mit den zugehörigen Überbauungsvor-

schriften nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschriften des jeweils gülti-

gen Baureglements. 

 

 Art. 3 

 
Elemente der Überbau-
ungsordnung 

1 Die Überbauungsordnung besteht aus dem Überbauungsplan, den Über-

bauungsvorschriften und den Leitlinien.  

 
Inhalt des Überbauungs-
plans 

2 Im Überbauungsplan werden verbindlich geregelt: 

 
 - Geltungsbereich 

- Lage und Abmessung der Baufelder 1 bis 6 für viergeschossige Wohn-

bauten;  

- die Baulinien mit Anbaupflicht 
 - die maximalen Dach- und die minimalen Erdgeschosskoten in m.ü.M.; 
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 - die minimal erforderliche und die maximal zulässige Bruttogeschossflä-

che; 
 - Lage und Abmessung des Baufelds A für eingeschossige Gemein-

schaftsanlagen; 
 - die Erschliessung der einzelnen Baufelder 

- die Umgebungsflächen 

- die Lage und Anzahl der Parkplätze 

- die Lage der Einstellhallenzufahrten auf den Baufeldern 5 und 6 
 - die öffentlichen Fusswegverbindungen und Aufenthaltsbereiche; 
 - die Position und Ausmasse der gemeinsamen Spielflächen mit der UeO 

Nr. VII und XIV; 
 - die öffentlichen Fahrwege mit motorisiertem Verkehr 
  
  

3 und als Hinweis dargestellt:  
 - die wichtigsten Freiraumelemente (Hochstämme und Hecken); 
 - der Standort des Kehrichtbereitstellungsplatzes;  
 - der Gewässerschutzabstand  
  
Leitlinien 4 Die Leitlinien zu den Überbauungsvorschriften beinhalten die architekto-

nischen und strukturellen Überlegungen der Planenden zum Konzept Bauen 

mit Baugemeinschaften. Soweit in den Überbauungsvorschriften auf Vorga-

ben in den Leitlinien verwiesen wird, sind diese bindend. Darüber hinaus 

enthalten sie nicht verbindliche Vorschriften, sondern dienen als Leitlinie für 

die Auswahl der Baugemeinschaften, die Erarbeitung der Bauprojekte und 

deren Beurteilung durch die Baubewilligungsbehörde. 
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B) Bauvorschriften und Definitionen 

 

 

 Art. 4 

 
Nutzungen  1  Die zulässigen Nutzungen entsprechen denjenigen einer Wohnzone W3 

gemäss der baurechtlichen Grundordnung. 
 

Experimentelles Wohnen 2    Die Baufelder 1 bis 4 (also 2/3 des Areals) sind durch Baugemeinschaf-

ten mit Beteiligung der künftigen Nutzer zu überbauen. Es gilt das Konzept 

Baugemeinschaften gemäss Leitlinien zur UeO. Die Baufelder 5 und 6 sind 

aus der Verpflichtung zur Schaffung von Voraussetzungen für experimentel-

les Wohnen entlassen. 

 
Gebäudehöhen 3 Im Überbauungsplan sind die maximal zulässigen Dachkoten (m.ü.M.) 

festgelegt. Als Dachkote wird die oberste Dachfläche (inkl. Dachrand) ver-

standen. 

 
Geschosszahl 4 Baufelder 1-6: max. 4 Vollgeschosse ohne Attika. Alle Geschosse müs-

sen aus gestalterischen Gründen an die Baulinie mit Anbaupflicht gebaut 

werden. 

 
An- und Nebenbauten 5 Ausserhalb der im Überbauungsplan definierten Baufelder sind keine An- 

und Nebenbauten zulässig. Ausgenommen sind Pergolen, Spaliergerüste 

und Nebenbauten für Spiel- und Aufenthaltsbereiche. 

 
Unterirdische Bauteile 

 

 

 

6 Im Bereich der Flächen, die der Versickerung von Oberflächen- und 

Dachwasser dienen, sind unterirdische Bauteile nicht zulässig. 

 

 

 Art. 5  

 
Gestaltung 1 Die Bauten auf den einzelnen Baufeldern sind architektonisch gut zu 

gestalten. Es gilt Art. 52.5 des Baureglements. Entsprechend dem Konzept 

Baugemeinschaften kann die Materialisierung und Gestaltung der einzelnen 

Bauten Unterschiede aufweisen. Die Prüfung der gestalterischen Qualität 

erfolgt durch den Fachausschuss FBA der Stadt Burgdorf.  

 
Dachgestaltung 2 Die Dächer sind als extensiv begrünte Flachdächer auszubilden. Dach-

aufbauten, wie beispielsweise Oblichter, Liftüberfahrten, Kamine,  etc. sind 

auf das technisch erforderliche Minimum zu beschränken.   

 
Balkone 3 Auskragungen für Balkone dürfen maximal 1.5 Meter über das Baufeld 

hinausragen. 

 
Umgebungsgestaltung 
 

4 Mit der Baueingabe ist pro Baufeld ein detaillierter Umgebungsge- 

staltungsplan vorzulegen. Er muss die wesentlichen Elemente der Umge-

bungsgestaltung enthalten, insbesondere diejenigen, die im Überbauungs-

plan festgelegt sind. Allgemein ist das Gelände zwischen den Gebäuden in 

seiner Topografie weitgehend zu erhalten und darf nur für die notwendigen 

Erschliessungswege angepasst werden. 

Grundsätzlich werden die einzelnen Parzellen gegen einander und gegen 

Strasse und Bahn durch Einfriedungen abgetrennt und als Garten, Spiel- 

und Aufenthaltsflächen gestaltet. Die Einfriedungen können entfallen, wenn 

benachbarte Parteien eine Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung des 

Aussenraums treffen. 
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Spielfläche 5 Die Spielfläche gemäss Art.46 BauV Kt. Bern ist im Überbauungsplan 

definiert und muss eine zusammenhängende Fläche von mind. 600m2 auf-

weisen. Sie kann mit notwendigen Retensionsflächen überlagert werden. 

Die Spielfläche ist als gebrauchtaugliches Kleinrasenfeld mit Ballfanganlage 

zu erstellen. Das bestehende Spielfeld entspricht diesen Vorgaben. 

 
Gemeinschaftliche Auf-
enthaltsbereiche 

6 Pro Baufeld ist ein wetterunabhänger Aufenthaltsbereich von mindestens 

20 m2 vorzusehen. Die Aufenthaltsbereiche können auch gemeinsam im 

Baufeld für Gemeinschaftseinrichtungen realisiert werden.    

   

 Art. 6 

 
Erschliessung / Parkierung 1 Der Überbauungsplan regelt die Erschliessung der Parkierungsanlagen. 

Die Parkierungsanlagen liegen oberirdisch entlang der Thunstrasse. Weitere 

oberirdische Parkplätze sind nicht zugelassen. In den Baufeldern 5 und 6 

sind Abstellplätze im Untergeschoss zulässig. Soweit die vorgeschriebene 

Baumpflanzung dadurch nicht beeinträchtigt wird, ist eine offene Überda-

chung der Autoabstellplätze zulässig. Die genauen Positionierungen sind in 

den jeweilligen detaillierten Umgebungsgestaltungsplänen darzustellen und 

mit den zuständigen Stellen der Stadt abzusprechen. Aus oekologischen 

Gründen wird die Parkplatzanzahl auf das Minimum der Bandbreite gemäss 

Art 51 BauV beschränkt. Eine weitere Reduktion nach Art. 54.1 ist möglich, 

wenn eine Baugemeinschaft sich vertraglich zur Vermeidung von Parkplatz-

bedarf verpflichtet (vgl. Parkplatzverordnung Art. 4 Absatz 1). 

 
Fussgänger / Langsam-
verkehr 

2 Ein öffentlicher Fuss- und Radweg verbindet die Überbauungen Thun-

strasse und Burgergasse und erschliesst den gemeinsamen Ballspielplatz.  

 
Veloabstellplätze 3 Die Veloabstellplätze sind im Umgebungsgestaltungsplan pro Baufeld in 

ihrer Lage festzulegen. Diese sind in unmittelbarer Nähe der Hauszugänge 

anzuordnen. Der Nachweis der Veloabstellplätze ist mit der Baueingabe zu 

erbringen.  

 
Kehrichtbereitstellung 4 Der Kehrichtbereitstellungsplatz (Unterflursystem) wird ausserhalb des 

Perimeters als Quartiersammelstelle realisiert. Einzelheiten sind im Infra-

strukturvertrag gemäss Art. 8 geregelt.  

 
 Art. 7  

 
Umweltmassnahmen 1 Mit jeder Baueingabe ist ein oekologisches Konzept einzureichen. Für 

das oekologische Konzept der einzelnen Baufelder gelten die Vorgaben in 

den Leitlinien. 

 
 2 Das Gebiet Thunstrasse liegt gemäss Gefahrenkarte in einem Gefahren-

gebiet „gelb“, vgl. Art. 72 BR. Die minimalen Erdgeschosskoten sind im 

Überbauungsplan festgelegt.  
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C) Vereinbarungen und Inkrafttreten 

 

 

 Art. 8 
  

Vereinbarungen 1 Der Planungs- und Erschliessungsvertrag betreffend  Infrastrukturbeiträ-

ge für Planung und Erschliessung, vereinbart zwischen den Grundeigentü-

merinnen und der Stadt Burgdorf, ist integrierender Bestandteil dieser Über-

bauungsordnung. 

 

 2 Die Realisierung der Überbauungsordnung ist mit privatrechtlichen Ver-

einbarungen  vor Baubeginn sicherzustellen (Eigentums- und Benutzungs-

rechte, Erstellungs- und Unterhaltspflicht, Kostenbeteiligung, Erschlies-

sungsdienstbarkeiten, oekologisches Konzept usw.). Dies gilt insbesondere 

für die Autoabstellplätze und die Spielfläche gemäss Überbauungsplan. 

 

 Art. 9  

 
Inkrafttreten 1 Die Überbauungsordnung tritt mit der Genehmigung durch das Kantona-

le Amt für Gemeinden und Raumordnung in Kraft. 
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D) Genehmigungsvermerke 

 

Mitwirkungsauflage:  16. Dezember 2009 bis 4. Februar 2010  

 

Vorprüfung: - 

 

Publikation im Amtsblatt: - 

 

Publikation im Amtsanzeiger: - 

 

Öffentliche Auflage: - 

 

Einsprachen: - 

 

Rechtsverwahrungen: - 

 

Einigungsverhandlungen: - 

 

Erledigte Einsprachen: - 

 

Unerledigte Einsprachen: - 

 

 

 

  

BESCHLOSSEN DURCH DEN GEMEINDERAT 

 

AM  

 

 

NAMENS DES GEMEINDERATS 

 

Die Stadtpräsidentin: Der Stadtschreiber: 

 

 

 

 

 

Elisabeth Zäch Roman Schenk 

 

 

 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

 

Burgdorf, den Der Stadtschreiber: 

 

 

 

 

 

  Roman Schenk 

 

 

GENEHMIGT DURCH DAS AMT FÜR GEMEINDEN UND RAUMORDNUNG DES KANTONS BERN 

AM:  


